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30.04.2021 
Weiterhin Distanzunterricht ab dem 03. Mai 2021 

 
Liebe Eltern,  
aufgrund der weiterhin sehr hohen Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist absehbar, dass der Unterricht 
auch noch mindestens in der kommenden Woche weiterhin ausschließlich im Rahmen des 
Distanzunterrichts stattfindet.  

Weiterhin können Kinder, die zu Hause nicht betreut werden können, für die Notbetreuung 
angemeldet werden. Bitte nutzen Sie hierfür das beigefügte Formular oder schreiben Sie uns eine E-
Mail an sekretariat@ggs-windhagen.de mit den zu betreuenden Tagen sowie den entsprechenden 
Abholzeiten.  
Da der Personaleinsatz geplant werden muss sowie für die OGS-Kinder das Mittagsessen bestellt 
werden muss, bitte ich darum, uns so zeitnah wie möglich zu informieren.  
 
Des Weiteren setze ich Sie bereits jetzt darüber in Kenntnis, dass es – voraussichtlich ab dem 10. Mai 
2021 - zu einer veränderten Teststrategie kommen wird. Sobald hierzu die Informationen seitens des 
Ministeriums zur Verfügung gestellt worden sind, werde ich Sie ausführlich informieren. Bereits vorweg 
nehmen möchte ich jedoch, dass hierbei die sogenannten Lolli-Tests zum Einsatz kommen werden, die 
deutlich kindgerechter sind, als die derzeit verwendeten Selbsttests. 
 
Ebenso informieren möchte ich Sie über den zusätzlichen Anspruch auf Kinderkrankengeld. Für alle 
gesetzlich versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird der Anspruch für das Jahr 2021 
rückwirkend um weitere 10 zusätzliche Arbeitstage (weitere 20 zusätzliche Arbeitstage für 
Alleinerziehende) erweitert. Danach besteht 2021 ein Anspruch auf Kinderkrankengeld für 30 Tage pro 
Kind (für Alleinerziehende 60 Tage) und insgesamt nicht mehr als 65 Tage (bzw.130 Tage).  
Ebenso ist mit der Vierten Verordnung zur Änderung der Freistellungs- und Urlaubsverordnung (FrUrIV 
NRW) rückwirkend zum 05. Januar 2021 die Übertragung der zusätzlichen Kinderbetreuungstage für 
2021 auf alle Beamtinnen und Beamten unabhängig von der Jahresarbeitsentgeltgrenze erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft! Bitte bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
J. Graupner 


